
KOSTENVORANScHLAGET
tbstonvoranschläge worden nur schrlltllch ert6ih; die Erstellung eines Kostenvoranschlages verpllichtet den Auflragnehmer nichi zur
Annahme eines Auftrages auf Durchlühruno der im Kostenvoranschlag verzeichneten Leistungen.
Sämtliche technischen Unterlagen bleiben oeisliges Eigentum des Auftragnehmers,
ANGEBOTE:
Angebote w€rden nur schrtfillch ert€ltt. Die Annahme eines vom Auflragnehmer erstellten Anbotes ist nur hinsichtlich der gesamten
angebotenen Leistung mtElich.
PREISE:
Treten zwischen Vertragsabschluss und Leistungsausführuhg
a) Lohnkost€nerhöhungen durch Gesetz, Verordnung oder Kollekliwertrag oder
b) Materialkostenerhöh-ungen auf Grund von EmpJehlungen der Pa.itälischen Kommission oder auf Grund von Anderungen der Welt-

marktpreise für Rohstofle
ein, so erhöhen slch dle ln Bctracht komm.nden Pr.ise entsprechend, ausgenommen zwischen Auftragserteilung und Leistungsaus'
tührung liegen weniger als zwei Monate. Pauschalprel§zusagcn werden nlcht gegeben

LEISTUNGSAUSFÜHRUNG:
Zur Ausrührung der Leistung ist der Auftragnehmer trühestens verprlichtet, sobald alle technischen und vertragsrechtlichen Einzel-
heiten geklärt sind und der Auftraggeber seine Verpflichtungen erfüllt sowie die baulichen, technischen und rechtlichen Voausset-
2ungen zur Ausführung geschaffen hat. Erforderliche Bewilligungen Dritter sowie Meldungen bei den Behörden oder Bewilligungen
durch die Behörde sind vom Aultraggeber auf seine Kosten zu veranlassen. Der AultragOeber hat für die Zelt der Leislungsauslührung
dem Auflragnehmer kostenlos veGperrbare Räume für den Aulenthall der Arbeiter sowie für die Laqerung von Werkzeugen und lvla-

terialien zur Verfügung zu stellen; weiters isl Iür die Leist!ngsausrührung einschließlich des Probebetriebes ertorderliche Energie
vom Auftraggeber kostenlos beizustellen.
lst der Auftr.g 36lner Natur nach dringend auszumhrrn oder wlrd seine dringende Ausführüng vom Aunraggsbc, gcwtlnschl, werden di6
durch die rotw.ndig6n Übcßtunden und dle durch Beschleunloung der ilatGrtslboschaltung aullsutonden llehrko3iln ber€chnct.

LEISTUNGSFRISTEN UND -TERMINE:
Wird der Beginh der Leislungsausrührung oder die Auslührung selbsl verzögert und wurde die Verzögerung nicht durch Umstände,
die der Rechlssphäre des Auftragnehmers zuzurechnen sind, bewirkt, werden verelnbarte Leislungs{risten entsprechend verlängert
oder vereinbarte Fertigstellungstermine entsprechend hinausgeschoben. Die durch Verzögerungen auflaurenden Mehrkosten sind
dann vom Auftraggeber zu lragen, wenn die die Verzögerungen bewirkenden Umstände seiner Rechtssphäre zu2uordnen sind.

VERRECHNUNG:
Bogenrörmig verlegte Leitungen werden im Außenbogen gemessen, Formstücke und Armaturen werden im Rohausmaß mitgemes-
sen, jedoch separat verrechnet.
üBERNAH E:
Der Auftragnehmer hat den Auflraggeber vofl Übergabetermin zeitgerecht zu verständigen; der Auftraggeber ward hiemit daraul hin-
gewiesen, dass bei seinem Fernbleiben die lJbergabe der erbrachten Leistung als am vorgesehenen lJbergabetermin erlolgt anzu-
sehen ist.
ZAHLIJNGEN:
Der AuftragCebcr hat Tellzahlungen mch ilaogab€ des Fqrtschrtttes der Lsistunqsausführung über Vcrtangen des Aultragnehme6 zu
leislen. Mahn- und Wechselspesen gehen zulasten des Auft.aggebers. Die Aulrechnung von Forderungen des Auftraggebers gegen
den Auftraonehmer mii dessen Forderung ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der Auftragnehmer zahlungsunfähig geworden isl
oder die Gegenforderung in rechtlichem Zusammenhang mit der Zahlungsverbindlichkeit des Auftraggebers steht, gerichtlach fest'
gestellt worden ist oder vom Auftragnohmer anerkannt worden ist, Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers is1 der Auftragnehmer be,
rechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 14 % + 20 % Ust. jährlich zu berechnen: hiedurch werden bestehende Ansprüche aul Ersatz
hoherer Zinsen nicht beeinträchtigt.
EIGENTUMSVORBEHALT:
Alle gelieferten und montierlen Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Aultragnehmers. Gerät der Auftrag-
geber in Zahlungsverzug, ist der Auftragnehmer berechtigt, die in seinem Vorbehaltseigentum stehenden Waren zurückzunehmen,
ohne dass dies einem Rücktritt vom Veitrag gleichzusetzen ist.
BESCHRÄNKUNG DES LEISTUNGSUMFANGES (Leistungsbeschreibung)r
Rlsse und Broche vor Rohrloltungen, Armatuion, sanMre Elnriclitungsgegsnsländeh und Geräten slnd als Folge nlcht erkennbarcr Span-
nungen oder Materlalfehler möglich, dles lnsbcsondrrc auch im Zule der ilontage und lnst.ndsetzun$arbeiten.
Verschleißteile haben nur die dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Lebensdauer Bei behellsmäßigen Instandsetzungen,
ist nur mil einer sehr beschränkten Hallbarkeit zu rechnen. Bei zerüttetem oder bindungslosem Mauerwerk sind durch Stemm-
arbeiten Schäden möglich. lst der Veriauf von im Mauerwerk verlegten Leitungen nichi erkennbar, ist deren Beschädigung durch
Stemmarbeiten möglich.
BEIGESTELLTE WAREN:
Werden GerSts oder sonslha l{at€tlallen vom Authaogeb€r beigestellt ist der Aufüagnehmer bercchti! , von sclnem VeJkaurspr.ls dieser
odet gleichartlger Waren dcm AuflraggGbe, einen Prouontsatz zu tr€Echnen, der lür diesen Authao 1l % batr&t. Vom Ault aggcber belge-
steltte Gerilte uhd sonstlge l{aierialic'l slnd nlchl Gcgenstsnd dor ccwährl.lslung.
GEWAHRLEISTUNG:
Unbeschadet eines Wandelungsanspruches des Auftraggebers erfolgt die Gewährleistung durch koslenlose Behebung der nachgewie-
senen Mängel in angemessener Frist. l§l eine Behebung nicht möglich oder nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden, so ist
nach Wahl des Auftragnehmers angemessene Preisminderung zu oewähren oder ersatzweise eine gleiche Sache nachzulietern. An-
sprÜche aus der Gewährleistung erlöschen, wenn oflene Mängel nicht sofort bei Übernahme der erbrachten Leistung gerügt werden
oder die vom Mangel betroffenen Teile inzwischen von dritter Hand oder vom Auftraggeber selbst verändert oder inslandgesetzl
worden sind, ausgenommen bei Notreparaturen oder bei Verzug des Aultragnehmers in Erfüllung der Gewährleistung.
SCHADENERSATZ:
Der Aultragnehmer haftet nurlür verschuldete Schäden an den dem Auflraggeber gehörenden Gegenständen, dje er im Zuge der
Leistungsauslührung zur Bea6eitung übernommen hat. Alle sonsticen Aßproch€ d.s Aufkagg€beÄ, lnsb6ondere solcha aul ErssE
,egtichen wrltl7r'n Schad€ns 3lnd ausgrschlossln, soweit nicht grob6 verschulden odll Vorsgt scttcns dos AunragnehmaB vo.liegt.
ERFÜLLUNGSORT:
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Wien.

Unterschrift des Auft raggebers/[rieters
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